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Bauten an Eiſenbahnen . 411

e) Bauten an Eiſenbahnen .
Ortsſtraßengeſetz vom 15 . Oktober 1908 , § 29 . )

1. Bauten aller Art dürfennicht in geringerer Entfernung
von der Eiſenbahn als 7,5 m von der Kante des Bahnkörpers
oder von der Grenze eines Bahnhofs errichtet werden .

2. Bei Gebäuden , welche Wandbekleidungen oder Be⸗
dachungen von brennbaren Stoffen erhalten , oder in welchen
leicht entzündliche Stoffe zubereitet oder aufbewahrt werden
ſollen , muß die Entfernung mindeſtens 15 m betragen.

3. In beſonderen Fällen , welche keine Gefahr für die
Eiſenbahn und deren Betrieb beſorgen laſſen , können Aus⸗
nahmen von dieſen Vorſchriften nach Anhörung der beteiligten
Eiſenbahnverwaltung geſtattet werden .

Hierzu hat das bad . Arbeitsminiſterium folgenden Erlaß vom
23. Juni 1924 , Nr . 24546 an die Bezirksämter und Gemeindebe⸗
hörden ( Ortsbaukommiſſionen ) gerichtet :

„ Eine Anzahl von Fällen , in denen die für die Ausführung von
Bauten an Eiſenbahnen geltenden Vorſchriften nicht beachtet wurden ,
gibt Veranlaſſung , auf die einſchlägigen Beſtimmungen des Orts⸗
ſtraßengeſetzes und der Landesbauordnung beſonders hinzuweiſen .Die maßgebende Beſtimmung enthält der § 29 OStrG . , der
in Abſ . 1 vorſieht , daß Bauten aller Art in nicht geringerer Ent⸗
fernung von der Eiſenbahn als 7,5 m von der Kante des Bahn⸗
körpers oder von der Grenze eines Bahnhofs errichtet werden dürfen ,
während der Abſatz 2 bei Gebäuden , welche Wandbekleidungen oder
Bedachungen von brennbaren Stoffen erhalten , oder in welchen leicht
entzündliche Stoffe zubereitet oder aufbewahrt werden ſollen , die
Entfernung auf mindeſtens 15 m erweitert .

I. In materiell⸗rechtlicher Hinſicht iſt hierzu folgendes zu be⸗
merken :

I. Unter Bauten ſind , wie ſchon der Zuſatz „aller Art “ beſagt ,
ſämtliche Bauausführungen im Sinne des § 1 der Landesbauord⸗
nung zu verſtehen , insbeſondere alſo auch Stützmauern und feſte Ein⸗
friedigungen , ebenſo wie neben der Neuerrichtung von Bauwerken
und Bauveränderungen ( Umbau ) , Wiederaufbau und Bauausbeſſe⸗
rungen . Natürlich iſt bei der Beurteilung des Begriffs „ Bauten “
der Sinn und die Abſicht der Beſtimmung des Ortsſtraßengeſetzes zu
berückſichtigen , ſo daß z. B. Verputz⸗ , Anſtreicher⸗ , Inſtandſetzungs⸗
arbeiten im Innern des Gebäudes u. a. nicht in Frage kommen .

2. Als Eiſenbahnen im Sinne des § 29 Abſatz 1 Ostrck . ſind ,
wie Flad in den Erläuterungen zum Ortsſtraßengeſetz Anmerkung 3 zu
§ 29 ausführt , alle Bahnen anzuſehen , auf welche die Eiſenbahnbau⸗

) Siehe oben Seite 27.
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und Betriebsordnung vom 4. November 1904 Anwendung findet , je⸗
doch iſt erforderlich , daß ein ſelbſtändiger Bahnkörper vorhanden
iſt , während für Eiſenbahnen , die auf öffentlichen Wegen angelegt

ſind ( § 29 Ziff . 4 des OStrch . ) , nur die Vorſchriften des § 31 StrGh.
und der §8 9 ff. OStrög . hinſichtlich der bei Errichtung von Bau⸗
werken einzuhaltenden Entfernung in Betracht kommen .

3. Über den Begriff „ Bahnkörper “ gibt Flad in Anmerkung 4

zu § 29 und Walz , bad . Orts⸗Straßen⸗Geſetz , Seite 293 näheren
Aufſchluß .

4. Den äußeren Abſchluß des Bahnhofsgebiets bilden die Ein⸗

fahrtsſignale oder , wo ſolche nicht vorhanden ſind , die Stellen , an
denen ſie aufzuſtellen wären . Zu beachten iſt , daß zu dem Bahn⸗
hofsgebiet nach dem Ortsinnern zu, die Bahnſteige , die Empfangs⸗
und Nebengebäude , Güterſchuppen , Rampen , Ladeſtraßen , Freilade⸗
plätze , Nebengleiſe und wohl , wenigſtens bei engerer Zuſammenge⸗
hörigkeit mit dem Bahnhofsgebiet , auch die Zufahrtsſtraßen gehören ,
aber nicht mehr z. B. ſolche Gebäude , die bloßen Bahnverwaltungs⸗
zwecken dienen , wie Bürogebäude , Dienſtwohngebäude , an das Bahn⸗
gebiet unmittelbar angebaute Reſtaurationsräume , wenn auch die be⸗

treffenden Gebäude im Eigentum der Bahnverwaltung ſtehen und
wenn auch ihre Grundfläche grundbuchmäßig mit dem Bahnhofgebiet
eine einzige zuſammenhängende Liegenſchaft bildet .

II. Formell⸗rechtlich ſind die nachſtehenden Geſichtspunkte be⸗

ſonders zu beachten :
1. Bei eingehenden Baugeſuchen iſt darauf zu ſehen , daß die

vorzulegenden Lagepläne die in §S 126 Abſ . 1 Ziffer a LBO . be⸗
zeichneten Angaben über die angrenzenden und gegenüberliegen⸗
den Gebäude und Grundſtücke unter Bezeichnung der Eigentums⸗
grenzen ſowie der Namen der Eigentümer enthalten und daß die
im Abſ . 2 angegebenen Abſtände erſichtlich ſind . Sind dieſe Angaben
gewiſſenhaft gemacht , ſo iſt auch ohne weiteres feſtzuſtellen , ob die
Eiſenbahn als Angrenzer oder Gegenüberlieger in Betracht kommt
und ob die nach obigen Beſtimmungen des Orts⸗Straßen⸗Geſetzes vor⸗
geſchriebenen Entfernungen eingehalten ſind .

2. Ergibt die Prüfung der Entfernung von der Eiſenbahn zwar
keine Abweichung vom Geſetz , ſo darf doch nicht überſehen werden ,
daß trotzdem die Eiſenbahnverwaltung über das Bauvorhaben als
angrenzender oder gegenüberliegender Nachbar entſprechend dem 8 130
Abſ . 1 LB0 . gehört wird ( vergl . auch 8 131 Abſ . 3 LBO. ) .

3. Um ſpätere Rückfragen zu vermeiden und damit entſprechend
dem § 131 Abſ. 5 LB0 . jede Verzögerung des Verfahrens auszu⸗
ſchalten , erſcheint es geboten , daß alle am baupolizeilichen Verfahren
beteiligten Stellen , insbeſondere aber die Ortspolizeibehörden und die
Ortsbaukommiſſion die genannten Geſichtspunkte genau beachten .

4. Wie oben ausgeführt , ſind unter Bauten alle Bauaus⸗
führungen im Sinne des §S1 LB0 zu verſtehen , alſo auch ſolche , die
vorheriger Genehmigung des Bezirksamts nach § 123 Abſ. 2 ( in der
geänderten Faſſung der Verordnung vom 13. Januar 1913 , GWBl .
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1913 S. 66) an ſich nicht bedürfen , wie z. B. die unter den neuenZiffern f, g, K angeführten vorübergehenden Hilfsbauten , Ein⸗zäunungen , Einfriedigungen und Stützmauern . Bei ſolchen Bauaus⸗führungen wird es Pflicht gerade der Ortspolizeibehörde ſein , da⸗rüber zu wachen , daß die in § 29 des OStrch . vorgeſchriebenen Ent⸗fernungen eingehalten werden . Zu beachten iſt , daß die in 8 123Abſ . 2 unter den neuen Ziffern d und e bezeichneten Garten⸗ undFeldhäuschen , Geſchirrhütten, Hühnerſtälle und andere unbedeutende
Gebäulichkeiten diefer Art , ſowie Schuppen der baupolizeilichen Ge⸗nehmigung dann bedürfen , wenn ſie in der Nähe der Eiſenbahnliegen .

5. Bei Erteilung einer vorläufigen Bauerlaubnis iſt Vorſichtgeboten ; ſie ſoll jedenfalls erſt dann gegeben werden , wenn feſtſteht ,daß die Eiſenbahnverwaltung entweder als Nachbar oder nach § 29OStrG . nicht beteiligt oder aber ihre Anhörung erfolgt iſt .6. Nach § 29 Abſ . 3 OStrG . können Ausnahmen von den Vor⸗
ſchriften der Abſätze 1 und 2 in beſonderen Fällen , welche keine Ge⸗fahr für die Eiſenbahn und deren Betrieb beſorgen laſſen , nur nachAnhörung der beteiligten Eiſenbahnverwaltung geſtattet werden . In
dieſem Zuſammenhang ſei darauf hingewieſen , daß zur Nachſichter⸗teilung bezüglich der Einhaltung der nach § 29 Abſ . 1 und 2 SStrch .
vorgeſchriebenen Entfernungen gemäß 8 118 Abſ . 2 Ziffer 3b LB0 .
grundſätzlich der Bezirks rat und nur , wenn die Reichsbahndirektionoder die Betriebsleitung der in Betracht kommenden Eiſenbahn ein⸗
verſtanden ſind , das Bezirks amt zuſtändig iſt .

Ich erſuche , die vorerwähnten Geſichtspunkte genau zu beachten ,damit der Eiſenbahnverwaltung die Möglichkeit gegeben iſt , ihre Rechterechtzeitig wahren zu können , und wenn Bauten vor Erteilung der
Baugenehmigung oder ohne Einreichung eines Baugeſuchs begonnenwerden ſollten , gegen die Schuldigen unnachſichtlich und mit möglichſterBeſchleunigung einzuſchreiten . “

f) Bauten in der Nähe von Friedhöfen .
Verordnung des Miniſteriums des Innern

vom 20 . Juli 1882 , die Begräbnisplätze und die
Beerdigungen betr .

( Geſ. ⸗ und VOBl . Seite 202. )
§ 2. Die Begräbnisplätze ſind in einer Entfernung von

mindeſtens 100 Metern von den äußerſten Wohngebäuden
der Ortſchaften anzulegen . Bei Bemeſſung der Entfernung
iſt auf die vorausſichtliche Ausdehnung der Ortſchaften Rück⸗
ſicht zu nehmen .

Bei der Wahl des Begräbnisplatzes iſt einem Boden
aus Sand oder Kies der Vorzug zu geben ; er ſoll keiner
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